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Basel, 30. Juni 2026 
 
Regierungsratsbeschluss vom 30. Juni 2026  
 
Vernehmlassung zur Revision des Publikationsgesetzes: Stellungnahme des Kantons Ba-
sel-Stadt 
 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 15. April 2026 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Revision 
des Publikationsgesetzes zukommen lassen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellung-
nahme.  
 
Da die Vorlage keine Auswirkungen auf den Kanton Basel-Stadt hat und der Bezug von gedruck-
ten Periodika nach wie vor möglich sein wird, verzichten wir auf eine materielle Stellungnahme.  
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme. Für Rückfragen steht Ihnen gerne das Justiz- und  
Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Zentraler Rechtsdienst, Herr Marco Mighali, 
marco.mighali@jsd.bs.ch, Tel. 061 267 71 03, zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Dr. Conradin Cramer 
Regierungspräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 
 


